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3. ÄNDERUNG BEBAUUNGSPLAN NR. 51  
"EIBSEESTRASSE - RIFFELWEG"  
GEMEINDE GRAINAU

9. Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungsplan wurde am               
    gemäß §10 Abs.3 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. 
    Die Bebauungsplanänderung ist damit in Kraft getreten.

1. Der Gemeinderat der Gemeinde Grainau hat in der Sitzung vom xx.xx.xxxx die Aufstellung 
der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 51  "Eibseestrasse - Riffelweg" der Gemeinde 
Grainau im Verfahren gem. §13 a BauGB beschlossen.

2. Der Aufstellungsbeschluss wurde am xx.xx.xxxx ortsüblich bekannt gemacht.

7. Der Gemeinderat hat mit Beschluss vom  xx.xx.xxxx die 3. Änderung des Bebauungsplanes 
    Nr. 51  "Eibseestrasse - Riffelweg" der Gemeinde Grainau in der Fassung vom  xx.xx.xxxx als  
    Satzung beschlossen.

Siegel

Siegel

8. Ausfertigung
   Hiermit wird bestätigt, dass die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 51  "Eibseestrasse -   
   Riffelweg"  der Gemeinde Grainau in der Fassung vom xx.xx.xxxx dem Satzungsbeschluss
   des Gemeinderates vom xx.xx.xxxx zu Grunde lag.

Siegel

Grainau, den .................... 

Stephan Märkl
1. Bürgermeister

Grainau, den .................... 

Stephan Märkl
1. Bürgermeister

Grainau, den .................... 

Stephan Märkl
1. Bürgermeister

4. Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom xx.xx.xxxx wurden die Behörden 
    und sonstigenTräger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 
    xx.xx.xxxx bis  xx.xx.xxxx beteiligt.

3. Der Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom xx.xx.xxxx wurde mit der 
Begründung gemäß § 3 Abs.2 BauGB in der Zeit vom xx.xx.xxxx bis xx.xx.xxxx 
öffentlich ausgelegt.

Die Gemeinde Grainau, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Regierungsbezirk Oberbayern 
beschließt mit Sitzung vom …………….. aufgrund von §§ 2, 8, 9, 10 und 13a des Baugesetzbuches 
(BauGB), der Baunutzungsverordnung (BauNVO), des Art. 81 der Bayerischen Bauordnung 
(BayBO) sowie des Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO), jeweils in den zum 
Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses geltenden Fassungen, die vorliegende 3. Änderung des 
Bebauungsplan Nr. 51 "Eibseestrasse / Riffelweg" als Satzung. Die 3. Änderung des Bebauungsplan 
Nr. 51 "Eibseestrasse / Riffelweg" ersetzt die bisherigen Planfassungen vollumfänglich.

5.  Die Bestimmungen der OGS 2 in der jeweils gültigen Fassung sind im Geltungsbereich 
dieses Bebauungsplanes rechtsverbindlich, soweit die gegebenen Festsetzungen durch 
Text nichts Abweichendes festlegen.

6.  Denkmalpflege     

  Kommen bei der Verwirklichung von Bauvorhaben Bodendenkmäler zutage, unterliegen 
sie der Meldepflicht gemäß Art. 8 Abs.1 und 2 DSchG (Denkmalschutzgesetzes). Sie 
sind dann unverzüglich dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege 
bekanntzugeben.

  Für Bodeneingriffe jeglicher Art im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist eine 
denkmalrechtliche Erlaubnis gem. Art. 7 Abs. 1 BayDSchG notwendig, die in einem 
eigenständigen Erlaubnisverfahren bei der zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde 
zu beantragen ist.

  
7 Schutzgut Boden

  Zum Schutz des Bodens ist vor Beginn der baulichen Arbeiten auf der überbaubaren 
Grundstücksfläche der Oberboden abzutragen, getrennt zu lagern und nach Abschluss 
der Baumaßnahme wieder einzubauen.

  Er darf nicht durch Baumaschinen verdichtet, mit Unterboden vermischt oder überlagert 
werden. 

  Die Bodenmieten und Flächen, die als Grünfläche oder zur gärtnerischen Nutzung 
vorgesehen sind sollten nicht befahren werden.Um Qualitätsverluste vorzubeugen, sind 
Mieten bei einer Lagerungsdauer von mehr als zwei Monaten zu begrünen.

8 Grünordnerische Hinweise

8.1  Schutz bestehender Gehölze:

  Gemäß § 39 BNatSchG ist es verboten, Bäume, Hecken und lebende Zäune, 
Gebüsche und andere Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September 
abzuschneiden oder auf den Stock zu setzen; zulässig sind schonende Form- und 
Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zuwachses der Pflanzen oder zur Gesunderhaltung 
von Bäumen.

8.2  Pflanzliste: 

  Als heimische und standortgerechte Bäume und Sträucher können beispielsweise 
gelten:

 Großbäume:
 Acer pseudoplatanus (Bergahorn)
 Betula pendula (Birke)
 Carpinus betulus (Hainbuche)
 Fagus sylvatica (Rotbuche)
 Quercus robur (Stieleiche)
 Tilia cordata (Winterlinde)

1. 

3. 

4. 

 Kleinbäume:
 Acer campestre (Feldahorn)
 Prunus avium (Vogelkirsche)
 Sorbus aria (Mehlbeere)
 Sorbus aucuparia (Eberesche)
 
 Thujen sind unzulässig. 

 Sträucher:
 Corylus avellana (Hasel)
 Cornus sanguinea (Roter Hartriegel)
 Crataegus monogyna (Eingriffliger Weißdorn)
 Euonymus europaeus (Europäisches Pfaffenhütchen)
 Lonicera xylosteum (Rote Heckenkirsche)
 Prunus spinosa (Schlehe)
 Rosa canina, Rosa arvensis (Wildrosen)
 Sambucus nigra (Schwarzer Holunder)
 Virburnum opulus (Gemeiner Schneeball)
          Virburnum lantana (Wolliger Schneeball)

9 Wasserwirtschaftliche Hinweise

9.1 Allgemein

Es wird auf die DWA-Merkblatt 153 und das Arbeitsblatt A 138 hingewiesen.

Ist zu erwarten, dass bei Bauarbeiten eine Bauwasserhaltung sattfinden muss, ist vorab 
beim Landratsamt Garmisch-Partenkirchen eine wasserrechtliche Erlaubnis einzuholen.

9.2 Schutz vor Überflutungen infolge von Starkregen:

Infolge von Starkregenereignissen können im Bereich des Bebauungsplans 
Überflutungen auftreten. Um Schäden zu vermeiden, sind bauliche 
Vorsorgemaßnahmen zu treffen, die das Eindringen von oberflächlich abfließendem 
Wasser in Erd- und Kellergeschosse dauerhaft verhindert. Eine Sockelhöhe von mind. 
25 cm über der Fahrbahnoberkante wird empfohlen. Kellerfenster sowie 
Kellereingangstüren sollten wasserdicht und/oder mit Aufkantungen, z.B. vor 
Lichtschächten, ausgeführt werden.

Der Abschluss einer Elementarschadensversicherung wird empfohlen.

9.3 Grundwasser

Die Erkundung des Baugrundes einschl. der Grundwasserverhältnisse obliegt 
grundsätzlich dem jeweiligen Bauherrn, der sein Bauwerk bei Bedarf gegen auftretendes 
Grund- oder Hang- und Schichtenwasser sichern muss. Vom jeweiligen Bauherrn ist 
eigenverantwortlich zu prüfen, ob gegen Grundwassereintritte in Kellerräumen 
Vorkehrungen zu treffen sind.
Zum Schutz vor dem Eintritt von Hang- oder Oberflächenwasser sind betroffene 
Bauteile, wie Bodenplatten oder Lichtschächte, in ausreichendem Maße über der 
Geländeoberkante zu erstellen.
Um negative Einflüsse auf das Grundwasser ausschließen zu können, hat der Bauherr 
einen fachlich qualifizierten Nachweis über die quantitativen und qualitativen Einflüsse 
auf das Grundwasser während der Bauphase und im Endzustand zu erbringen (z. B. 
hydrogeologisches Gutachten). Für entsprechende Maßnahmen sind regelmäßig 
wasserrechtliche Genehmigungen bei der Kreisverwaltungsbehörde einzuholen.

Sind im Rahmen von Bauvorhaben Maßnahmen geplant, die in das Grundwasser 
eingreifen (z.B. Grundwasserabsenkungen durch Bauwasserhaltung, Herstellen von 
Gründungspfählen oder Bodenankern mittels Injektionen), so ist rechtzeitig vor deren 
Durchführung mit der Kreisverwaltungsbehörde bezüglich der Erforderlichkeit einer 
wasserrechtlichen Erlaubnis Kontakt aufzunehmen.

9.4 Altlasten und schädliche Bodenveränderungen

Sollten bei den Aushubarbeiten organoleptische Auffälligkeiten des Bodens festgestellt 
werden, die auf eine schädliche Bodenveränderung oder Altlast hindeuten, ist 
unverzüglich die zuständige Bodenschutzbehörde (Kreisverwaltungsbehörde) zu 
benachrichtigen (Mitteilungspflichten gem. Art. 1, 12 Abs. 2 BayBodSchG).

Werden bei Aushubarbeiten Verunreinigungen des Untergrundes festgestellt, so ist 
dessen Ausmaß umgehend von einem einschlägigen Ing. Büro durch horizontale und 
vertikale Abgrenzungen zu bestimmen und dem Landratsamt mitzuteilen.

9.5 Vorsorgender Bodenschutz

Mutterboden ist nach § 202 BauGB in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor 
Vergeudung und Vernichtung zu schützen. Überschüssiger Mutterboden (Oberboden) 
oder geeigneter Unterboden sind möglichst nach den Vorgaben des §12 BBodSchV zu 
verwerten. Es wird empfohlen, hierfür von einem geeigneten Fachbüro ein 
Verwertungskonzept erstellen zu lassen.

Der belebte Oberboden und ggf. kulturfähige Unterboden sind zu schonen, getrennt 
abzutragen, fachgerecht zwischenzulagern, vor Verdichtung zu schützen und möglichst 
wieder seiner Nutzung zuzuführen.

Bei Erd- und Tiefbauarbeiten sind zum Schutz des Bodens vor physikalischen und 
stofflichen Beeinträchtigungen sowie zur Verwendung des Bodenmaterials die Vorgaben 
der DIN 18915 und DIN 19731 zu berücksichtigen.

Das Befahren von Boden ist bei ungünstigen Boden- und Witterungsverhältnissen 
möglichst zu vermeiden. Ansonsten sind Schutzmaßnahmen entsprechend DIN 18915 
zu treffen.

Zulieferung von Bodenmaterial: Soll Bodenmaterial i. S. d. § 12 BBodSchV zur 
Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht verwendet werden, sind die 
Anforderung des § 12 BBodSchV einzuhalten.
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6. Zu dem Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom xx.xx.xxxx wurden die Behörden 
    und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a BauGB in der Zeit vom 
    xx.xx.xxxx bis  xx.xx.xxxx erneut beteiligt.

5. Der Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom xx.xx.xxxx wurde mit der 
Begründung gemäß § 4a BauGB in der Zeit vom xx.xx.xxxx bis xx.xx.xxxx erneut 
öffentlich ausgelegt.PLANTEIL
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in ihrer jeweils geltenden Fassung einzuhalten.

Im Bereich der Flurnummer 864/2 und 870 sind Garagen ausnahmsweise auch 
teilweise außerhalb der Baugrenzen zulässig.

13

Die Überschreitung der festgesetzten Grundflächen 
nach §19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO bis zu einer Grund-
flächenzahl von 0,60 ist zulässig.

4.3 Mit Geh-, Fahrrechten zu belastende Flächen
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